
Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der hier näher bezeichneten Sitzung lade ich Sie herzlich ein.

Die Tagesordnung ist beigefügt.

Im Anschluss an die Sitzung des Rates findet die Verabschiedung des scheidenden

Bürgermeister der befreundeten Stadt Heilbad Heiligenstadt Bernd Beck statt. Danach

lade ich Sie zu einem kleinen Umtrunk ein.

Hennef, 20.06.2012

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Pipke
Bürgermeister

Gremium

Rat

Wochentag Datum Uhrzeit

Montag 02.07.2012 17:00

Sitzungsort

Meys-Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef



Tagesordnung
TOP Beratungsgegenstand Anlagen

Öffentliche Sitzung

1 Ausschussumbesetzungen

1.1 Umbesetzung von Ausschüssen; Antrag der FDP-Fraktion vom
20.05.2012

1

2 Beschlussvorlagen

2.1 Einführung eines Konzeptes zur Förderung des ehrenamtlichen
Engagements bei der Freiwilligen Feuerwehr Hennef

(Empfehlung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses vom
21.05.2012)

2

2.2 44. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Hennef (Sieg) -
Obere Siegstraße / Bröltalstraße;
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen im
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) und der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs.
2 und § 4 Abs. 2 BauGB
2. Feststellungsbeschluss

3

2.3 Bebauungsplan Nr. 01.46 Hennef (Sieg) - Acht Höfe, 1. vereinfachte
Änderung;
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen im
Rahmen der Öffentlichen Auslegung gem. §§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3
i.V.m. 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
2. Satzungsbeschluss

4

2.4 Einzelhandelskonzept für die Stadt Hennef

(Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Energie
vom 08.03.2012)

5

2.5 Übertragung der Straßenbeleuchtung auf die Stadtbetriebe Hennef –
AöR

6

2.6 Abstimmung über Tischvorlagen;
Antrag der Fraktion "Die Unabhängigen" vom 04.03.2012, eingegangen
am 11.04.2012

7

2.7 Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Gemeindeordnung NW;
Bestellung eines Vertreters der Stadt Hennef für die
Generalversammlung und den Aufsichtsrat der interkommunalen
Genossenschaft  "Bürger-Energie Rhein-Sieg e. G."

8

2.8 Jahresabschluss 2011 der Stadt Hennef 9

2.9 Auslandsdienstreise des stellvertretenden Bürgermeisters, Jochen
Herchenbach, nach Selçuk / Türkei

10

3 Anfragen

4 Mitteilungen



Nicht öffentliche Sitzung

5 Beschlussvorlagen

5.1 Beteiligung an der "energienatur Gesellschaft für erneuerbare Energien
mbH"

(Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Energie
vom 28.06.2012)

11
(wird als

Tischvorlage
gereicht)

5.2 Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Gemeindeordnung NW;
Genehmigung zur Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die
Stadtbetriebe Hennef (Sieg) AöR

12

6 Anfragen

7 Mitteilungen



Beschlussvorlage

Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2752 Anlage Nr.: ______

Datum: 04.06.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 02.07.2012 öffentlich

Tagesordnung

Umbesetzung von Ausschüssen;
Antrag der FDP-Fraktion vom 20.05.2012

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Hennef beschließt, die Umbesetzung der Gremien des Rates der Stadt
Hennef, entsprechend des Antrages der FDP - Fraktion vom 20.05.2012.

Begründung

Gemäß §§ 50 und 58 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen bildet der Rat
die Ausschüsse und regelt deren Zusammensetzung.

Regelung für das Nachwahlverfahren der Vertreter der vom Rat gebildeten Ausschüsse:
Nach § 50 Abs. 3 Satz 7 i. V. m. § 50 Abs. 2 GO NRW wählen die Ratsmitglieder auf Vorschlag
der Fraktion, welcher das ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl angehörte, einen
Nachfolger. Gewählt ist die vorgeschlagene Person, die mehr als die Hälfte der gültigen
Stimmen erhalten hat. Der Bürgermeister hat kein Stimmrecht.

Regelung für das Nachwahlverfahren der Vertreter der Gemeinden in Organen von juristischen
Personen oder Personenvereinigungen im Sinne von § 113 GO NRW:
Nach § 50 Abs. 4 Satz 3 i. V. m. § 50 Abs. 2 GO NRW wählt der Rat den Nachfolger einer
Person die vorzeitig aus dem Gremium ausscheidet, für das sie bestellt oder vorgeschlagen
worden war, durch offene Abstimmung oder durch die Abgabe von Stimmzetteln. Gewählt ist
die vorgeschlagene Person, die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Der
Bürgermeister hat Stimmrecht.

Hennef (Sieg), den 04.06.2012

Klaus Pipke
Bürgermeister





Beschlussvorlage

Amt: Ordnungsverwaltung und Bürgerzentrum TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2714 Anlage Nr.: ______

Datum: 07.05.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und
Beschwerdeausschuss

21.05.2012 öffentlich

Rat 02.07.2012 öffentlich

Tagesordnung

Einführung eines Konzeptes zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements bei der
Freiwilligen Feuerwehr Hennef.

Beschlussvorschlag

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef (Sieg)
folgenden Beschluss zu fassen: „Der Rat der Stadt Hennef beschließt die Einführung des als
Anlage beigefügten Konzeptes zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements bei der
Freiwilligen Feuerwehr Hennef“.

Begründung

Die Förderung des Ehrenamtes bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hennef ist für die
langfristige Sicherstellung des Feuerschutzes von elementarer Bedeutung. Mit der Einführung
des Konzeptes beabsichtigt die Stadt Hennef Anreize zur dauerhaften Mitgliedschaft in der
Freiwilligen Feuerwehr zu schaffen. Hierdurch sollen die Sicherung und Stärkung der
Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Hennef und somit der
Erhalt der Ehrenamtlichkeit bewirkt werden.

Als strategische Ziele, die durch die Einführung des Prämiensystems  erreicht werden sollen,
werden folgende Punkte festgesetzt:

- Steigerung der Beteiligungsraten am Einsatz- und Übungsdienst,
- Erhalt der Atemschutztauglichkeit,
- Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements unter Berücksichtigung der

Leistungsparameter: Einsatzbereitschaft und Arbeitskraft ohne Gegenleistung,
Gesundheitliche Risiken durch Feuerwehrtätigkeit, Reduzierung von Privat- und
Familienfreizeit, zeitintensive Übungstätigkeit,

- Dauerhafter Motivationserhalt zum Dienst in der Feuerwehr trotz wechselnder Lebens- und
Interessenschwerpunkte,

- Dauerhafter Erhalt einer gemischten Alters- und Erfahrungsstruktur.



Verwaltung und Wehrleitung sind sich einig, dass diese Zuwendung jedoch nicht wie in einigen
Kommunen praktiziert als so genannte „Feuerwehrrente“ sondern als jährliche Sofortzahlung
erfolgen soll. In der Stadt Sankt Augustin (bezogen auf die Mitgliederanzahl und Struktur sind
die Feuerwehren Sankt Augustin und Hennef vergleichbar) wurde im Jahr 2009 durch den Rat
die Einführung einer so genannten Feuerwehrrente beschlossen. Hier zahlt die Stadt jährlich
Beiträge in eine Versicherung ein, aus der die aktiven Mitglieder der Feuerwehr bei
Renteneintritt unter bestimmten Voraussetzungen eine zusätzliche Rentenleistung (von ca. 100
€/Monat) erhalten. Hierzu sind im Haushalt der Stadt Sankt Augustin derzeit Mittel in Höhe von
72.000 Euro eingeplant.

In Hennef soll ein zweisäuliges Prämienmodell bestehend aus einer „Aufwandsentschädigung“
und einer „Anerkennungsprämie“ eingeführt werden.

Durch die Säule „Aufwandsentschädigung“ soll die Teilnahme an Einsätzen honoriert und die
persönliche Motivation für eine Atemschutztauglichkeit zu sorgen gesteigert werden.

Durch die Säule „Anerkennungsprämie“ soll die Motivation sich zeitnah vollständig ausbilden zu
lassen und regelmäßig an Übungen- und Fortbildungen teilzunehmen gesteigert werden.

Zur Kostenabschätzung wurde basierend auf den Ist-Zahlen der vergangenen fünf Jahre eine
Kalkulation durchgeführt. Der Finanzbedarf liegt bei diesem System bei rund 40.000 Euro pro
Jahr.

Hennef, den 07.05.2012

Klaus Pipke
Bürgermeister

Anlagen



Konzept
zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements

bei der Freiwilligen Feuerwehr Hennef

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus den Einheitsführen der fünf Einheiten der Feuerwehr
Hennef sowie der Wehrleitung, hat folgendes Konzept zur Förderung des ehrenamtlichen
Engagements entwickelt, dass in einzelnen Detailfragen, insbesondere bezogen auf die
Aufteilung der Beträge und die zu erfüllenden Voraussetzungen, noch angeglichen werden
wird.

Grundvoraussetzungen 1

Mindestens 1 Jahr aktive Mitgliedschaft in der einer der Einsatzabteilungen der Feuerwehr
Hennef (JF zählt nicht) und erfolgreich abgeschlossene Grundausbildung (Module 1-4).

Aufwandsentschädigung Anerkennungsprämie

Für jeden Einsatz erhält der FM (SB), der zu
einem Einsatz alarmiert wurde und am
Gerätehaus erschienen ist einen Betrag in
Höhe von 1,50 €.

Bei Atemschutztauglichkeit (gültige G 26.3
Untersuchung mit erfolgreich absolvierter
Übung auf der Atemschutzübungsstrecke
und abgelegter Einsatzübung) erhält dieser
FM (SB) einen Zuschlag in Höhe von 1,00 €.

Das Geld wird jährlich ausgezahlt (Stichtag
31.12.). Für Einsätze der bei der Stadt
Hennef beschäftigten FM (SB), die während
deren Arbeitszeit erfolgen erfolgt keine
Auszahlung.

Grundvoraussetzungen 2

- Über die Grundvoraussetzungen 1 hinaus
vier Jahre Mitgliedschaft in einer der
Einsatzabteilungen der Feuerwehr
Hennef.

- Erfolgreiche Absolvierung von mindestens
2 der folgende Lehrgängen: AGT,
Hochwasserschutz, Motorsägenführer.
DL-Maschinist, ........

- Erfolgreiche Absolvierung von mindestens
2 weiteren feuerwehtechnischen
Ausbildungen (z.B. ABC, Funker,
Maschinist, Truppführer, .........

Jährlich zu erfüllende Voraussetzung

- Besuch von mindestens 22
Übungsdiensten der eigenen Einheit nach
Dienstplan. Gewertet werden hier
ausschließlich feuerwehrtechnische Aus-
und Fortbildungen. Nicht hierzu zählen:
Brandsicherheitswachen, Fahrzeug- und
Gerätepflegen, Dienstsport,
K a m e r a d s c h a f t s - a b e n d e ,
Hydrantenkontrollen......
- Besucht ein FM (SB) an einem Tag, an

dem seine Einheit gemäß Dienstplan
Übungsdienst hat einen Lehrgang, so
wird dieser Dienst als anwesend
gewertet.

- Krank wird als anwesend gewertet.

- Teilnahme an 2 Fahrzeug- und



Gerätepflegen gemäß Dienstplan der
eigenen Einheit.

- Besuch von 2 Feuerwehrfest im
Stadtgebiet Hennef

Werden die über die Grundvoraussetzungen
1 und 2 jährlich zu erfüllenden
Voraussetzungen ebenfalls erfüllt, so erhält
der FM (SB) für das Jahr in dem er diese
erfüllt hat rückwirkend (Stichtag 31.12.) eine
Anerkennungsprämie in Höhe von 150,00 €.

Das Konzept tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.





Beschlussvorlage

Amt: Amt für Stadtplanung und - entwicklung TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2743 Anlage Nr.: ______

Datum: 29.05.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 02.07.2012 öffentlich

Tagesordnung

Bebauungsplan Nr. 01.46 Hennef (Sieg) - Acht Höfe, 1. vereinfachte Änderung;

1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der
Öffentlichen Auslegung gem. §§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 i.V.m. 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB)

2. Satzungsbeschluss

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) beschließt:

1. Der Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichen
Auslegung gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB
wird wie folgt zugestimmt:

zu T1, Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
mit Schreiben vom 06.12.2011

Stellungnahme:
Es werden Hinweise/Anforderungen an die Ausgestaltung der Straßen, Wohnwege,
Wendekreise und Wendehämmer angegeben, so dass eine reibungslose Müll- und
Sperrgutabfuhr gewährleistet ist.

Abwägung:
 Für die Straßen im Bereich des Bebauungsplanes wurde eine Entwurfsplanung erstellt, bei der

die geltenden Richtlinien berücksichtigt wurden. Die Verkehrswege weisen die nötigen
Querschnitte und Bewegungsräume auf.

 Da die Hinweise im Entwurf berücksichtigt wurden, erübrigt sich eine weitere Abwägung.



zu T2, Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH
mit Schreiben vom 19.12.2011

Stellungnahme
Es wird darauf hingewiesen, dass für die Versorgung des Plangebietes eine Erweiterung des
Telekommunikationsnetzes innerhalb sowie außerhalb des Plangebietes erforderlich ist. Für
den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie für die Koordinierung mit
dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig,
dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Plangebiet der Deutschen
Telekom so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt
werden.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen oberirdische
und unterirdische Telekommunikationslinien als gleichwertige technische Lösungen zu
betrachten sind. Aus wirtschaftlichen Gründen wird seitens der Deutschen Telekom AG
darauf aufmerksam gemacht, dass eine unterirdische Versorgung des
Erschließungsgebietes durch die Deutsche Telekom AG nur bei einer Ausnutzung aller
Vorteile einer koordinierten Erschließung möglich ist.

Daher wird beantragt, folgendes sicherzustellen:
 dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet eine
  ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege
  möglich ist,
 dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht sowie ein Geh- und
  Fahrrecht zugunsten der Deutschen Telekom AG als zu belastende Fläche festzusetzen

  entsprechend § 9 (1) Ziffer 21 BauGB eingeräumt wird,
 dass zur Herstellung der Hauszuführungen der Erschließungsträger verpflichtet wird,
  vom jeweils dinglich Berechtigten (Grundstückseigentümer) den Grundstücks-
  nutzungsvertrag (alt: Grundstückseigentümererklärung) einzufordern und der
D e u t s c h e n
  Telekom auszuhändigen,
 dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der
  Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für
  den Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt.

Weiterhin wird ausgeführt, dass eine unterirdische Versorgung nur durchgeführt werden
kann, wenn diese wirtschaftlich vertretbar ist.

Soweit eine Bepflanzung im Bebauungsplangebiet (Straßenraum) erfolgen soll,  ist das
„Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe hier u. a.
Abschnitt 3, zu beachten. Einer Überbauung der Telekommunikationslinien wird nicht
zugestimmt, weil dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhindert wird und ein
erhebliches Schadensrisiko für die Telekommunikationslinien besteht.

Bei Eingriffen in Grund und Boden im Bereich der vorhandenen
Telekommunikationslinien/-anlagen ist die „Anweisung zum Schutze unterirdischer Anlagen
der Deutschen Telekom AG, T-Com, bei Arbeiten anderer (Kabelschutzanweisung)“
einzuhalten.

Abwägung
Die in der Stellungnahme geforderte rechtzeitige Benachrichtigung über den Beginn der
Ausbauarbeiten wird in Nachfolge des Bauleitplanverfahrens geregelt.



 Nutzung der künftigen Straßen und Wege
Die das Plangebiet erschließenden Straßen werden als öffentliche Verkehrswege
festgesetzt.

 Einräumung eines Leitungsrechtes zu Gunsten der Telekom AG
Für die Grundstücke, die nicht über öffentliche Verkehrswege erschlossen werden, wird
im Bebauungsplan ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Öffentlichkeit und
der Versorgungsträger festgesetzt.

 Nutzungsvertrag
Die Nutzungsverträge sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung

 Rechtzeitige Abstimmung der Lage und Dimensionierung der Leitungszonen
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

 Überbauung der Telekommunikationslinien
Da im Plangebiet keine Telekommunikationslinien vorhanden sind, kann davon
ausgegangen werden, dass der Ausbau vollständig im öffentlichen Verkehrswegenetz
erfolgen kann.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen.

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellungnahmen keine
Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgetragen:
 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
 Bezirksregierung Arnsberg
 Rhenag
 Unitymedia
 Wehrbereichsverwaltung West
 Wahnbachtalsperrenverband
 Rhein-Sieg-Kreis, Amt 61, Abt. 61.2

2. Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 ( BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 22.07.2011 ( BGBl. I S. 1509) und § 7 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein – Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 ( GV.NRW S. 666/SGV.NW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 13.12.2011 (GV NRW S. 685), werden die 1. vereinfachte Änderung
des Bebauungsplans Nr. 01.46 Hennef (Sieg) – Acht Höfe mit Text als Satzung und
die Begründung hierzu beschlossen.

Begründung

Die Abwägungsvorschläge zu den eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlage sind in
der Sitzung des Ausschusses „Östlicher Stadtrand“ am 20.03.2012 (Abstimmungsergebnis:
einstimmig) beraten worden. Sie werden nunmehr dem Rat der Stadt Hennef zum Beschluss
empfohlen.

Hennef (Sieg), den 30.05.2012



Klaus Pipke



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2769 Anlage Nr.: ______

Datum: 19.06.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 02.07.2012 öffentlich

Tagesordnung

Übertragung der Straßenbeleuchtung auf die Stadtbetriebe Hennef - AöR

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Hennef beschließt:

 Alle Anlagen der städtischen Straßenbeleuchtung werden an die Stadtbetriebe Hennef –
AöR zu einem Festbetrag von 5.416.145,-- € übertragen.

 Gleichzeitig werden die Stadtbetriebe Hennef – AöR mit der gesamten technischen und
wirtschaftlichen Betriebsführung der Straßenbeleuchtung beauftragt und die
notwendigen Betriebskosten seitens der Stadt erstattet.

Begründung

In der Stadt Hennef ist die Straßenbeleuchtung derzeit mit einem Leuchtenbestand von 5.464
Leuchten und einem Festwert von 5.416.145,-- € bilanziert.

Die Straßenbeleuchtung ist eine kommunale Aufgabe und dient der Verkehrssicherheit, der
Unterstützung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und auch der Stadtgestaltung.

Bisher erfolgt die technische Unterhaltung der Straßenbeleuchtung seitens des Bauhofes
(Stadtbetriebe Hennef – AöR) in Zusammenarbeit mit einer beauftragten Fachfirma.

In Zukunft sollte zur Erzielung von Synergieeffekten sowohl die technische sowie die gesamte
kaufmännische und betriebswirtschaftliche Abwicklung in Eigenregie seitens der Stadtbetriebe
vorgenommen werden. Hierfür ist es von Vorteil, wenn sich die Straßenleuchten incl. aller



Nebenanlagen auch vermögensmäßig im Eigentum der Stadtbetriebe befinden.

Hierdurch können dann effektiv und flexibel erforderliche Anpassungen oder Erweiterungen des
Bestandes erfolgen und der Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand reduziert werden.

Alternativ könnte die Betriebsführung sowie der Verkauf nach einer entsprechenden
Ausschreibung auch an externe Firmen (z.B. Stromkonzerne) vergeben werden. Dies führt
jedoch zu einer endgültigen Veräußerung der Vermögenswerte und einem erheblichen Verzicht
auf Einflussnahme seitens der Stadt.

Bei der Übertragung auf die Stadtbetriebe Hennef – AöR als hundertprozentige Tochter der
Stadt kann die Stadt jedoch ebenfalls Verkaufserlöse erzielen, behält jedoch weiterhin das
Eigentum im Gesamtkonzern und hat entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Übertragung auf ein eigenes Unternehmen hat zudem zur Folge, dass es sich um ein
sogenanntes „ In-house-Geschäft“ handelt und damit auch um einen Ausnahmefall vom
Anwendungsbereich des europäischen Vergaberechtes, insbesondere von der
Ausschreibungspflicht.

Auch das Kommunalabgabenrecht sieht in dieser Konstruktion derzeit keine Probleme, so dass
die Kommune weiterhin Beiträge erheben kann, auch wenn die Stadtbetriebe Eigentümer der
Straßenbeleuchtung sind.

Der Haushaltsplan der Stadt und der Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe sehen diese
Übertragung in 2012 bereits vor. Auch die Satzung über die kommunale Einrichtung
„Stadtbetriebe Hennef – AöR“ hat die Aufgabe der Straßenbeleuchtung in § 2 – Gegenstand
der Anstalt aufgeführt.

Die vermögensrechtliche Übertragung der Straßenbeleuchtung an die Stadtbetriebe Hennef –
AöR ist somit die wirtschaftlich sinnvollste und fachlich effektivste Lösung und bietet zudem die
Möglichkeit rechtlich zulässige Finanzmittel innerhalb des Gesamtkonzerns Stadt zu generieren
ohne Vermögen extern zu veräußern.

Hennef (Sieg), den 19.06.2012

Klaus Pipke



Beschlussvorlage

Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2767 Anlage Nr.: ______

Datum: 18.06.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 02.07.2012 öffentlich

Tagesordnung

Abstimmung über Tischvorlagen;
Antrag der Fraktion "Die Unabhängigen" vom 04.03.2012, eingegangen am 11.04.2012

Beschlussvorschlag

Der Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung wird abgelehnt.

Begründung

Tischvorlagen sind Vorlagen, die ohne Vorlagefrist zur Sitzung auf den Tisch des jeweiligen
Gremiums zu Händen jedes Gremiumsmitglieds gelegt werden. Dies kann z.B. ein weiterer
Hinweis/Wunsch eines Vertragspartners sein, ein geänderter Sachverhalt, neu ermittelte
Zahlen oder andere unvorhergesehene Situationen und Sachverhalte.

Die Sitzungsunterlagen werden mit einer zehntägigen Frist vor der Sitzung mit der Einladung
allen Mitgliedern des Gremiums zugeleitet (§ 2 Geschäftsordnung für den Rat und die
Ausschüsse der Stadt Hennef). In Ausnahmefällen können Sie bis zum 3. Tag vor der Sitzung
nachgereicht werden oder, als erweiterte Auslegung der Geschäftsordnung, wenn sich
entscheidungsrelevate Dinge ereignen, als Tischvorlage am Sitzungstag vorgelegt werden.
Diese Regelung ist allgemein akzeptiert und gehört zum Verfahrensablauf einer
Ausschusssitzung. Eine Entscheidung über Verfahrensabläufe, wie die Zuleitung von
Sitzungunterlagen an die Ausschussmitglieder ist nicht vorgesehen und würde die zeitnahe
Aktualisierung der Beratungsunterlagen sowie der Beschlussfassung über den
Tagesordnungspunkt zuwiderlaufen. Sollte, wie beantragt, eine Abstimmung über die
Zulassung von Sitzungsunterlagen erfolgen, könnten entscheidungsrelevante Details nicht zur
aktuellen Beratung zugelassen und somit u. U. die entsprechende Ausschussentscheidung
durch ein einzelnes Ausschussmitglied verhindert, zumindest aber verzögert werden.  



Tischvorlagen sind die Ausnahme, jedoch für die sachgerechte Diskussion und Entscheidung
unentbehrlich. Den Ausschussmitgliedern kann jederzeit eine Lesepause gewährt werden. Nur
die vorherige Abstimmung in den Fraktionen ist nicht möglich. Doch in solchen Fällen kann eine
Sitzung für eine Beratung der Fraktionen unterbrochen werden.

Hennef (Sieg), den 18.06.2012

Klaus Pipke
Bürgermeister





Beschlussvorlage

Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2772 Anlage Nr.: ______

Datum: 20.06.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 02.07.2012 öffentlich

Tagesordnung

Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Gemeindeordnung NW;
Bestellung eines Vertreters der Stadt Hennef für die Generalversammlung und den Aufsichtsrat
der interkommunalen Genossenschaft  "Bürger-Energie Rhein-Sieg e. G."

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) beschließt:

Der in der Anlage beigefügten Dringlichkeitsentscheidung zur Bestellung eines Vertreters der
Stadt Hennef für die Generalversammlung und den Aufsichtsrat der interkommunalen
Genossenschaft  „Bürger-Energie Rhein-Sieg e. G.“ wird zugestimmt.

Begründung

Den Sachverhalt und die Begründung der Dringlichkeitsentscheidung entnehmen Sie bitte der
beigefügten Anlage.

Hennef (Sieg), den 20.06.2012

Klaus Pipke
Bürgermeister







Beschlussvorlage

Amt: Finanzsteuerung TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2765 Anlage Nr.: ______

Datum: 18.06.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 02.07.2012 öffentlich

Tagesordnung

Jahresabschluss 2011 der Stadt Hennef

Beschlussvorschlag

Der Jahresabschluss 2011 wird zur Prüfung nach § 103 I Ziffer 1 GO NW i. V. m. § 96 I GO
NW an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

Begründung

Gemäß § 95 III GO NW wird der Entwurf des Jahresabschlusses von der Kämmerin aufgestellt
und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der Bürgermeister leitet den von ihm
bestätigten Entwurf dem Rat zur Feststellung zu.
Gem. 96 I GO NW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften
Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des
Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.  Der Rat entscheidet zudem
über die Entlastung des Bürgermeisters.

Der Jahresabschluss 2011 ist somit zunächst dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung
zuzuleiten.

Auswirkungen auf den Haushalt

 Keine Auswirkungen

Hennef (Sieg), den 18.06.2012

Klaus Pipke
Bürgermeister





































Beschlussvorlage

Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2768 Anlage Nr.: ______

Datum: 18.06.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 02.07.2012 öffentlich

Tagesordnung

Auslandsdienstreise des stellvertretenden Bürgermeisters, Jochen Herchenbach, nach Selçuk /
Türkei

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Hennef beschließt, die Auslandsdienstreise des stellvertretenden
Bürgermeisters Jochen Herchenbach nach Selçuk / Türkei in der Zeit vom 05.09. bis
08.09.2012 zu genehmigen.

Begründung

Herr Pipke wurde vom Bürgermeister der Stadt Selçuk / Türkei zum traditionellen Fest der
Kulturen eingeladen. Diesen Termin wird der stellvertretende Bürgermeister Jochen
Herchenbach wahrnehmen. Er wird in der Zeit vom 05.09. bis 08.09.2012 dieser Einladung
folgen und das Fest der Kulturen in Selçuk besuchen, um dort die Stadt Hennef repräsentieren.

Auslandsdienstreisen bedürfen gemäß § 1 Abs. 2 der Auslandskostenerstattungsverordnung
der schriftlichen Anordnung oder Genehmigung der obersten Dienstbehörde oder der von ihr
ermächtigten Behörde. Damit ist der Rat für die Genehmigung von Auslandsdienstreisen
zuständig.

Hennef (Sieg), den 18.06.2012

Klaus Pipke
Bürgermeister
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